
JAGDABGABE 
in Deutschland 

Was passiert mit 14,8 Millionen? 

Geld stinkt nicht!, wußten 
schon die alten Römer. 
Seit dieser Zeit mangel
te es den unterschied

lichsten Potentaten auch nicht 
an Phantasie, wie man sich den 
schnöden Mammon bcschaffen 
könnte. Anders als im alten 
Rom, hat der Bürger heutzuta
ge das Recht, zu erfahren, was 
mit seillCm Geld geschieht; 
theoretisch zumindest. Am 
leichtesten dürfle dics noch bei 
sogenannten "zweckgebunde
nen Mitteln" zu erfahren sein. 
Danmter mllt auch die von den 
meisten deutschen .lägern ge
zahlte Jagdabgabe. 
In 13 der insgesamt 16 Bundes
ländern wird diese derzeit zu
sammen mit den Jagdscheinge
bühren erhoben. Nur Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommcrn und 
das Saarland verzichten darauf. 
Verfassungsrechtlich ist eine 
solche "Sonderabgabe" durch
aus als zulässig anerkannt. Al
lerdings mit der Maßgabe, daß 
die Mittel auch für Vorhaben 
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verwendet werden, die in pri
märem Zusammenhang mit der 
Gruppe stehen, von der das 
Geld aufgebracht wird. Im 
Klartext: Was Jäger bezahlen, 
soll auch den Jägern zugute 
kommen. Wie sieht das in der 
Praxis aus? Die PIRSCH hat 
nachgefragt. 

In den Ländern unter
schiedlich geregelt 

Die Grundlage zur Erhebung 
der Jagdabgabe wurde von den 
einzelnen Bundesländern in 
ihren jeweiligen Landesjagdge
setzen verankert. Ein Beispiel 
für den Föderalismus in Rein
form. Hier finden sich die un
terschiedlichsten Regelungen, 
was die Höhe der Abgabe und 
die Definition des Zweckes, 
dem sie zugeftihrt werden soll, 
anbelangt. 
Vielfach ist die Höhe der Abga
be an die Gebühr gekoppelt, 
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1996 

•................. 
1997 

1997 
(it. Planung) 

Hessen 1998 u. 99 
(geplant) 

NIedersachsen 1998 2300000D 
(geplant) 

Nordrhein-Westfalen 1997 48000000 

Rhelnland-Pfalz 1998 1 5000000 
(geplant) 

Sachsen 1997 6675000 

Sachsen-Anhalt 1997 5379560 

Schleswlg-Holsteln 1996 9120000 

Thüringen 1998 6000000 

die die Verwaltung ftir den Auf
wand erhält, der ihr durch die 
Ausstellung der Jagdscheine 
"entsteht". Aber auch da gibt es 
Unterschiede. In Hessen zum 
Beispiel entspricht die Abgabe 
in ihrer Höhe der Jagdschein
gebühr (~ 16 LJG Hessen), in 
Bayern zahlt man gar nur die 
Hälfte der Gebühr (Art. 26 11 
LJG Bayern). Dagegen be
stimmt das LJG Rheinland
Pfalz (~ 18) eine Abgabe "in 
Höhe des ftinlfachen Betrages 
der Gebühr". Wieder andere 
überlassen es dem zuständigen 
Ministerium, die Höhe festzu
setzen (LJG NRW § 57 111). 
Sachsen-Anhalt hat allzu
großen Gelüsten seitens des 
Ministeriums einen Riegel vor
geschoben und einen Spitzen
satz von "vierzig Deutsche 
Mark fi.ir ein Jagdjahr" im § 22 
III des LJG festgeschrieben. 

Schwankende 
Einnahmen 

So kommt es, daß der deutsche 
.läger, je nachdem, wo er be
heimatet ist, zwischen 25 Mark 
(z.B. Sachsen-Anhalt) und 100 

(geplant) 

Mark (Rhein land-Pfalz) zu· 
sätzlich zu den Gebühren ffu 
den Jahresjagdschein an Abga· 
be berappen muß. Für beson
dere Jagdscheine (z.B. Ju· 
gend-, Falkner- oder Tages· 
jagdscheine, sowie z.B. fiil 
Forstbeamte, oder Berufsjä· 
ger) gibt es in der Regel Er· 
mäßigungen. Bei Meh~ahres· 
Jagdscheinen kann es Rabatte 
geben; oder eben auch nicht 
Aus all diesen Gliinden und in 
Abhängigkeit von der Zahl dcr 
Jagdscheininhaber, fallen di( 
Einnahmen von Land zu Land 
und von .Iahr zu Jahr (Schwan· 
kllllgen vor allem durch Mehr· 
jahres-Jagdscheine) unterschied 
lieh aus (vergleiche Tabelle) 
Rechnet man die Einnahmen 
aller Bundesländer ZUSanmlelt 
so ergibt sich in etwa die Sum
me von 14,8 Millionen Mark 
die deutschlandweit pro Jalu 
aus der Jagdabgabe zur Verfii· 
gung steht. 
Wer bestimmt nun über das 
Geld? Auch da gibt es Unter· 
schiede. In der Regel sind drCl 
Beteiligte zu nennen. Zum ei· 
nen das zuständige Ministeri· 
UI11 beziehungsweise die Ober· 
ste Jagdbehörde, weiterhin 
der Oberste Jagdbeirat und 
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Jagdhul1dewesen (26340 DM): Maßnahmen aer 

, •••• . 1_, .... , J, ...... • ~ ..... .......... ;.1. .. i ................. " ......................... .. 

998 (20.090 riivl)i AllsrIcHtung des BundesJä"gertages 1997 und 
,",-untfl~~I:fi;Ieh (3450 DM); BläSer (3500 DM) Schießwesen (3400 DM). 

".hdä~iibi\;·ii~h.dRO~d·(7Oöij öö·O·öM);;;~.;;~;;.;~·~~~j~iidi:·~:·öff~~ti:·I~t~~~~~~·(fiöÖÖ·ÖM);···· 
Umw&lt-. "Iier- uffd Naturschutz DM); Wlldhege/Seuchenbekämpfung (5000 DM) . 

.... • n ~~ii~'di~' ~~~~~c'hä';d~~ 'Ei~';~h'~~-'; ~~Iliii fi~~;;';; '~rit~'';;~'~t;~~g~;; ~;;d' G~t~~hi~~ '(1 öilOOö ÖM)';' v;;';~it~~g~~~fg'~b~;;: ~.B:······ 
infO~Materläiiö\i Ilnd Schießwesen (70000 DM'; '-tV. ÖJV und "Stiftung Hess. Jilgerhof·. sowie für bedr. TIerarten (565000 DM) • 

....... ,." ......................... i •••••••••••• , ...................... i ••••• 10. ~ ........... ,., ................................ . ......................... ..... ................................ .. 

slotol:!gestaltung u. W1ederelnbürgerung (200000 bM): Jagdgebrauchshunde (100000 DM); Ausstellungen (80000 DM); 
Forscl1ungsatifträge (480000 DM): SchIeßwesen (80000 DM); Jagdschutzmaßnahmen (120000 DM) • 

....... F;;~~i;~;;~~~t: 'j~gd:~: 'wiid~~h: V~~h: '<'1 4ÖO'ÖÖÖ' DM);' p-';;;;;;;;~ik~t: öb~'r-'; 'j~gdb~hÖ~d~' (SÖÖ öiiö' ÖM); 'ö';~~~i~~t: '~;;d' EI~;i~h:'" ., .... 
tlJhgeh der Jilgerschaft (925042 DM): Schießwesen (1 087629 DM); Hundewesen (178990 DM); Wlldtler~Projekte (591022 DM) . .............. , ... , ......................................................................................................................................................... . 
I:hotopmaßnahmen. WIldschadensverhütung und Forschung (480000 DM); lJV-Projekte (600000 DM); WaidbaulIche Gutachten 
(alle 3 Jahre 75000 DM); Jagdhundewesen (150000 DM); BeIräte. Hegeringe und Krelsjägerschaften (165000 DM). 

SchalenwIldgebietskarten (7390 DM); Rauhfußhilhner~Schutz (84270 DM); WIldunfallverhütung (28400 DM); Schießwesen 
(50000 DM); Jagdhornbläser (4000 DM): Greifvogelgehege (4000 DM); Jagd!. literatur (3080 DM). Rest 1997: 486360 DM. 

Wild- und BIotopforschung (67530 DM); BIotopverbesserung (52706 DM); Jagdliche literatur (9047 DM): Schießwesen 
(176500 DM); Bläser (40 967 DM); Hunde (8500 DM); Öffentlichkeitsarbeit (29937 DM); RevierjägerausbIldung (1190 DM). 

BIotopmaßnahmen (20300 DM); Jagdwesen allg. (121000 DM); Hundewesen (54000 DM); Schießwesen (73 000 DM); Fort- und 
Umweltbildung sowie Öffentllchk.-Arbelt (111 000 DM); Forschungs- und Monltorlngsvorhaben (350000 DM). 

Wlederansledlungsprojekte/Auerwlld (30000 DM); Wlld- und lebensraumforschung (180000 DM); Aus- und Weiterbildung 
(30000 DM); Arten- und BIotopschutz (60000 DM); Vereinigung der Jäger u. allgem. Förderung des Jagdwesens (300000 DM). 
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Komplette Waffenpflege von 

BALLISTOL·KLEVER 
Vom legendären Allround-Waffenöl BALLISTOL 
bis zu den Spezialisten 

• ROBLA~SOLO Laufreiniger 

• ROBLA-Kaltentfetter 

• ROBLA-Schwarzpulver-Solvent 

• KLEVER-SCHNELLBRÜNIERUNG 

• BALSIN-Schaftprimer 

• BALSIN-Schaftöl 

• BALSIN-Schaftfinish 

• GUNEX-Waffenöl mit dem Super

Rostschutz 

Interessiert? Wir senden Ihnen gerne für Sie kostenlos SpezIal· 
prospekte und das beliebte BALLlSTOL·Waffenpfiegebrevier! 

BALLISTOL-KLEVER 
Postfach . 84168 Aham I 

.... Tel. 08744-8901 . Fax 08744-8443 

' .. Stlc #re/ ., .. Plu rllnln , 
dhPIRsett 9/98 
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"Bleiben Sie ruhig im Regen stehen", 
oder "arbeiten Sie ungestört weiter'" 

Die "Allwetterjacke" aus Trevira-Fleece 
mit einer neuartigen, stretchfähigen Klimamembrane 

macht's möglich! 
wasserdicht - winddicht - atmungsaktiv 

"Hemmerle' s-Thermotex-Jacken" 
in 2 Modellen, 
für Arbeit und Freizeit, 
sind in 5 Farben lieferbar: 
loden grün, leuchtorange, 
dkl.-blau, petrol 
und bordeauxrot -
von Größe S bis XXL 

Getestet und bisher getragen von: Förstern, Waldarbeitern, 
Jägern, Anglern, im Gleisbau und bei Straßenarbeiten, bei 
Baumkletterarbeiten, von Wanderern, Sportlern und vielen 

anderen begeisterten Personen. • 
Einführungspreis dieser bisher in ihrer Art unvergleichlichen 

"Allwetterjacken": 
- Arbeitsjacke mit verlängertem Rücken, z. Zt. 195,- DM .. 
- Freizeit jacke mit Kragen, Gummiabschluß unten und am Armei, 

locker zu tragen, derzeit 225,- DM, ab Lager Hützel 
Erstmals wurden die Jacken von uns auf den letzten Jagd- und 

Freizeitmessen im 60-Std.-"Dauerregentest" vorgeführt und 
avancierten sogleich zum "Messe-Renner". 

Vertrieb: 

Josef Hemmerle 
Fachhandel für Forst-, Jagd- und Freizeitbekleidung 

Beschaffungen aller Art 
29646 Bispingen Hützel, Hützeler Damm 17a 

Tel. (051 94) 9991, Fax (051 94) 9992 
Fordern Sie auch unser Interforst-Forstprogramm sowie die 

Hemmerle Jagd- und Freizeit-Bekleidungsprospekte von Run
narsköp, Tylon (deutsch-schwedische Jagdbekleidungl und 

Thermotex an. 

"Kei ne Chance 
fürWi Idschäden" 
Wir kennen uns gut aus. Fordern Sie 
Ihr Informationspaket bei uns an. 
AKO Elektrozaungeräte, Zeppelinstr. 4, 88353 Kißlegg 

INFO· Hotline: 07563/93032 
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die Wahrnehmung ihrer Aufga
ben entstehen, sowie diejeni· 
gen der Forschungsstellt 
durch die .Iagdabgabe gedecb 
werden müssen (§57 UG). 
Worin besteht nun aber die el' 

, gentliche "Förderung des Jagd
wesens". Der Begriff ist ziem 
lich schwammig, weshal~ 
manche Gesetzestexte dcnr 
auch etwas konkreter werden 
Die Wildschadensverhütl.lnl 
wird häufig noch als Förder· 
zweck genannt, oder auch dru 
Berufsjägerwesen (z.B. in Bay· 
ern Art. 26 I NI'. 5). Forschun! 
zur Erhaltung von bedrohten 
Lebensriiumen und TierartCli 
nillt darunter genauso, wie das 
Schieß- und Hundewesen. 

schließlich die Organisationen 
der .lägerschaft. In der Vergan
genheit waren dies fast aus
nahmslos die Landesjagdver
bände. In jüngster Zeit gewin
nen auch andere Gruppen, wie 
zum Beispiel der ÖJY. an Be
deutung. Deren Mitsprache 
bei der Verteilung der Abgabe 
scheitert bisher häufig an der 
Klausel, daß nur "anerkannte 
Vereinigungen" der Jäger
schafl "gehört" werden müs
sen oder, daß im "Einverneh
men mit ihnen" verteilt wer
den muß. Was jedoch nicht 
heißt, daß sie nicht doch 
berücksidltigt werden. 
So hat 7um Beispiel der Ö.lV in 
Bayern nach eigenen Angaben 
im Jahre 1996 aus der Ja~d
abgabe 16000 Mark fiir die Of
fentlichkeitsarbeit und noch
mals 8500 Mark für ein Semi
nar über Beutegreifer erhalten. 

Das Jagdwesen trägt 
sich meist selbst 

Bevor jedoch Gelder verteilt 
werden, hält sich oft Vater Staat 
schadlos. So finanzieren die 
Bundesländer, die Jagdabgabe 
erheben, teilweise bis zu 100 
Prozent ihre Gremien zur Ver
waltung und Kontrolle des 
.Iagdwesens aus diesem Topf. 
Bei manchen steht dies sogar 
im Gesetz. Den meisten Spiel
raum hälle dabei Niedersach
sen. Dort ist die Abgabe im 
Grunde genommen gar keine 
Abgabe, sondern der dem Land 
"zustehende" Anteil an den 
.Iagdscheingebühren, der je
doch zur "Förderungjagdlicher 
Zwecke" (Art. 25 11 UG) ver
wendet werden "soll", was in 
der Regel auch getan wird. 
Die liessen halten sich im 
Zaum. 15 Prozent billigt § 16 
des UG der Obersten Jagd
behörde zur Deckung ihrer Ko
sten zu; der Rest wird verteilt. 
Nordrhein-Westfalen bestimmt 
per Gesetz, daß die Kosten, die 
der Oberen .Iagdbehörde durch 

Vielfältige Projekte 

Die Tabelle auf Seite 36/37 gi~ 
einen Überblick, in weichet 
Größenordnung und in weichet 
thematischen Breite, die Gel· 
der aus der Jagdabgabe in den 
einzelnen Bundesländern ein
gesetzt werden. Aus dieser gro
ben Aufsplitterung wird deut· 
lieh, daß die Mittel im Großen 
und Ganzen wohl sinnvoll ein· 
gesetzt werden. Dennoch ist es 
im Detail manchmal interes· 
sant, was sich hinter einzelnen 
Maßnahmen und Formulierun· 
gen verbirgt. 
Da lohnt es sich mitunter ge· 
nauer hinzusehen. Nicht jedem 
ist zum Beispiel klar, daß in ei· 
nem Etat zur "Aus- und Fort· 
bildung der .Iagdbeirätc; .lagd· 
vorsteher und .läger" auch Zu· 
wendungen an eine Organisa· 
tion der Landwirtschall enthal· 
ten sein können. In Bayern er· 
hält der Bauernverband mehre· 
re zehntausend Mark im Jalu 
zur Iierausgabe seiner "Mittei· 
lungen rur Jagdgenossenschaf· 
ten" und fiir Seminare. 
In Rheinland-Pfalz beteiligt 
sich die Jägerschaft über die 
Jagdabgabe direkt an den Ko· 
sten für die Erstellung des 
"Waldbaulichen Gutachtens"; 
besser bekannt als "Verbißgut· 
achten". Fünf Prozent der Jagd· 
abgabe fließen dafür alle drei 
.lahre ab. Bei einem Aufkom· 
men von 1,5 Millionen Mark 
.Iagdabgabe, wie für 1998 er· 
wartet, entspricht das einem 
Wel1 von 75000 Mark. Vf""· 
wendet werden diese fiir Sacl;, 
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kosten und die Bezahlung \ on 
Ililf..;personal bei der Erstel 
lung des Gutachtens. 
Für die Jiiger in Baden-Würt
temberg ist die Nachkriegszeit 
noch nicht ganz vorbei. Zur 
jagdlichen Ausbildung von An
gehörigen der US-Streitkriil1e 
wurden 1997 wieder 5000 
Mark aus der Jagdabgabe be
reitgestellt. 
Manchmal kann jedoch auch 
sehnellund unbürokratisch mit 
Mitteln fiir "Unvorhergesehe
nes" geholfen werden. Was 
hulTentlich auch bei den 2R 15 
Mark der rall ist. die in Sach
sen-Anhalt mr die ßcschaflimg 
eines Schweißhundes ge7ahlt 
worden sind. 

Forschungsgelder 

Vielen Jägern und erst recht der 
ÖlTentlichkeit ist sicherlich die 
Tatsache nicht bewußt. daß 
jiihrlich auch Millionen von 
Mark aus der Jagdabgabe in 
Forschungsprojekte im Um
welt-, Natur- und Tierschut7be
reich investiert werden. Ganze 
Institute sind von diesen Zu
wendungen abhiingig. Die Er
gebnisse dieser Forschungen 
jedoch, machen sich nicht sei
ten andere Organisationen 7U
nutze, um sie entsprechend 
aul1Jereitet - als ihre Erkennt
nisse zu priisentieren. 
Zu den "Gewinnern" in Sachen 
Jagdabgabe zählen zweifelsoh
ne auch die Landesjagdverbiin
de. Wenn sie nicht sogar direkt 
bei der Vergabe dcr Gelder Illit 
best immen, dann sind sie in 
dcn meistcn Liillliern der griif.l
te ,.Nettoempfiinger". Mal1l:he 
Länder gehen dabei soweit, 
Überschüsse aus der Jagdabga
be direkt an den Landesjagd
verband zu überweisen. In 
Sachsen konnte der LlV im 
Jahre 1997 aur einen Rest von 
486360 Mark 7uriickgrei fen. 
Allerdings mit der Maßgabe. 
jedes ein7c1ne Projekt, das mit 
diesen Geldern gcl'iinJert wer
den soll, gesondert nachzuwei
sen und 7U belegen. 
Allgemein ist eine gewisse 
.,Sensibilität" festzu<;lellen. 
wenn die Sprache auf die Jagd
abgabe kommt. So wird der 
normale .lüger, wenn er nicht 
gezielt naehfhlgt, auch selten 
über den Vel bleib seines (lel-
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des informiert. Rechenschall 
will~ wenn überhaupt, dann an 
Stellen abgelegt, wo man sie 
nicht unbedingt vermutel. Etwa 
im Rahmen des Agrar-ßerich
tes oder der OfTenlegung des 
Staatshaushaltes. Und selbst 
dann ist nicht immer OlTenheit 
Trumpf. Angaben in Prozent 
und "Sammelkategorien" las
sen den Leser dariiber im Un
klaren. wievicl Geld im einzel
nen fiir welche Projekte ausge
geben wird. Manche ßehörden 
begliinden dies mit dem Daten
schutz. Zu genaue Angaben, so 
die Argumentation, würden 
konkrete Rückschlüsse auf ein
zelne Personen und die an sie 
gezahlten ßeträge erlauben. 
Manchen Landesjagdverbiin
den, aber auch anderen begün
stigten Organisationen, ist es 
oncnsichtlich peinlich. wenn 
ihre Mitglieder erfahren. wie
viel Geld ihnen neben den Mit
gliedsbeiträgen 7llsätzlich 7ur 
Verfiigung steht. 
Viele .Higer interessieren sich 
aber auch kaum damr. Wer 
kann schon aur Anhieb sagen, 
wie hoch die Abgabe ist, die er 
gezahlt hat? 

Vertrauen ist gut, 
Kontrolle besser 

Gerade aber in Zeiten knapper 
Kassen ist es wichtig, daß Mit
tel gezielt eingesetzt werden. 
Das Interesse der jagdlichen 
ÖlTentlichkeit sorgt dafiir, daß 
Gelder nicht irgendwo im "grü
nen Dunstkreis" vepulTen oder 
zweckent fremdet werden. Ein 
Aspekt der besonders dann 
ZUIll Tragen kommt, wenn sich 
gewisse "Gewohnheitsrechte" 
herausgebildet haben. 011 sit
zen in den Gremien, die über 
die Vergabe der Mittel mitent
scheiden (ZUIll Beispiel Jagd
beiräte) auch Vertreter aus an
deren Organisationen. 
Insgesamt gesehen ist die Jagd
abgabe, neben vielen anderen. 
ein weiteres Beispiel damr, 
welche Leistungen von uns Jii
gern ITir die Gesellschafl er
bracht werden. Wir sollten uns 
aber darum kümmern, was mit 
dem Geld passiert. - Warum? 
Damit Geld nicht plötzlich 
doch 711 "stinken" anfiingt! 

.I(}sef~M(/,.k/ls Bloch 

Großes Mini-Spektiv 
25x70 BGA/WW 
Made in Germany 

o klein 
o leicht 

Das kleine Spektiv mit Kurzauszug 
passend für jede Manteltasche 

o 50 m Gesichtsfeld 
o Weitwinkel-Brillenträgerokular 
IZI Kurzauszug 
o echte Gummiarmierung 
[2] Luftabstand-Objektiv 
o durch kurze Bauweise besonders hell 
o alle Optiken mit Ceralin-Vergütung 

Im heimischen Revier, aber auch bei 
Fernreisen immer dabei! 
Informationen vom Fachhändler oder 
direkt von OPTOLYTH. 

OPTOL YTH-OPTIK, Abt. P 9 
Lehentalstr.1 - 91249 Weigendorf 
Tel. 091 54/4013 - Fax 0 91 54/41 25 

Beratung, Planung, handwerkliche 
Ausführung mit Montage 

Jagdstuben, Bauernstuben, Gast
stuben, gesamter Innenausbau aus 

Vollholz, auch Altholz 
Besuchen Sie uns 

im Salzburger Land! 
(Telefonische Voranmeldung erbeten) 

Tel. u. Fax (0043/6245) 80920 

WIRLEITNER 
MÖBEL UND tNNENi\USBi\U 

MÜBI'L · STi\DL JOIII\NN WIRLEI rNER GMBII 
1\·54110BERI\I.M WIESTI\LWRI\SSE R7R 


